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B E S C H L U S S   D E R   G E M E I N D E V E R T R E T U N G 

- öffentlich - 
Einreicher        :       Bauamt 
 
Beraten im       : Bauausschuss am 21.10.2019, Hauptausschuss am 26.11.2019,  

Ortsbeirat 28.11.2019 
 
Beschluss-Tag  :       10.12.2019 
 
Beschluss-Nr.  : …/…/19   
 
Betreff              :       3. Änderung Bebauungsplan der Innenentwicklung  

„Fischerei am Pätzer Vordersee“ 
 
Satzungsbeschluss 

 
Beschluss        : 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt die 3. Änderung des Bebauungs-
plans „Fischerei am Pätzer Vordersee“ in der Fassung vom 10.12.2019 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung. 

 
Begründung   : 
 
Die Gemeindevertretung hat am 10.12.2019 die Abwägung zu den Ergebnissen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des 
Bebauungsplanes vom 14.01.2019 durchgeführt. 
Daraus resultierende Änderungen wurden in die Planunterlagen eingearbeitet. 
Durch die erfolgten Änderungen werden die Grundzüge der Planung nicht berührt. 
Der von den Änderungen betroffene Vorhabenträger hat den Änderungen zugestimmt. 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes kann somit gemäß §10 Abs. 1 BauGB als Satzung zu be-
schlossen werden.  
 
 
Abstimmungsergebnis:  
                               Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV:    
                               Anwesend:        
                               Ja-Stimmen:        
                               Nein-Stimmen:        
                               Stimmenthaltungen:       
                               von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf  

        ausgeschlossen:       
 
 
 
 
 
Quasdorf                                                                                 Rubenbauer 
Bürgermeister                                                                         Vorsitzende der 
                                                                                                Gemeindevertretung 


	Begründung   :

